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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1987

Norm

StPO §78

StPO §285 Abs1

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Die Übersendung der Akten an die Staatsanwaltschaft "zur Gegenausführung" zu Rechtsmitteln des Gegners bedingt

Einsicht in diese Rechtsmittel. Diese ist nur sinnvoll bei gleichzeitiger Kenntnisnahme der Urteilsausfertigung. Sonach

betri9t eine solche Aktenübersendung zugleich das Urteil. Dieser Vorgang schließt die Mitteilung der Urteilsurschrift an

die Anklagebehörde denknotwendig ein (§§ 78, 285 Abs 1, 294 Abs 2 StPO).
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